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9249 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Gesundheitsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 23. Oktober 2014 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Ärztegesetz 1998 sowie das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert 
werden  

Der vorliegende Beschluss des Nationalrates sieht wesentliche Änderungen in der Ausbildung der 
Ärzte/Ärztinnen vor, um den zeitgemäßen umfangreichen Anforderungen des heutigen Stands der 
Wissenschaft und dem Bedarf an bestmöglicher Versorgung der Patienten/Patientinnen zu 
berücksichtigen. 
Schwerpunkte der Reform sind: 
1. Die Verpflichtung zur Absolvierung einer neunmonatigen Basisausbildung nach dem Medizinstudium 
zum Erwerb klinischer Basiskompetenzen in den Fachgebieten Innere Medizin, Chirurgie sowie 
Notfallmedizin und zum Kennenlernen der fünfzehn häufigsten Erkrankungen (beispielsweise Herz-
Kreislauferkrankungen, Depressionsstörungen, cerebrovasculäre Erkrankungen, Alzheimer/Demenz, 
Diabetes) in allgemeinen Krankenanstalten gemäß § 2a KAKuG und bestimmte Sonderkrankenanstalten 
gemäß § 2 KAKuG. 
2. Erst nach Erwerb der Basiskompetenzen wird eine Entscheidung für die weitere Ausbildung getroffen, 
ob eine allgemeinärztliche oder fachärztliche Weiterqualifikation angestrebt wird. 
3. Im Bereich der Ausbildung zum Arzt/zur Ärztin für Allgemeinmedizin zur Erlangung der notwendigen 
umfassenden Kompetenzen im Fachgebiet Allgemeinmedizin soll es - vergleichbar mit der Ausbildung 
zum Facharzt/zur Fachärztin - gleichzeitig mit der Anerkennung als Ausbildungsstätte die Festsetzung 
von Ausbildungsstellen geben. Das Fachgebiet der Allgemeinmedizin soll darüber hinaus verpflichtend 
vorrangig im Rahmen von Lehrpraxen in der Dauer von zumindest sechs Monaten absolviert werden. 
4. Neuerungen im Bereich der Facharztqualifikation liegen in der Teilung der Ausbildung in eine 
Sonderfach-Grundausbildung und eine darauf aufbauende Sonderfach-Schwerpunktausbildung. Im 
Rahmen der Sonderfach-Schwerpunktausbildung, die modulartig aufgebaut ist, soll bereits eine gewisse 
Spezialisierung, wie bislang im Rahmen der Additivfachausbildung, möglich sein. 
Die bisherigen Additivfächer sollen entfallen und werden zum Großteil durch die Sonderfach-
Schwerpunktausbildung in die neue Ausbildung integriert. Darüber hinaus soll es nach der Ausbildung 
zum Arzt/zur Ärztin für Allgemeinmedizin oder zum Facharzt/zur Fachärztin die Möglichkeit zu einer 
weiteren Spezialisierung geben, die auch sonderfachübergreifend sein kann, wie beispielsweise Geriatrie 
oder psychosomatische Medizin. 
Der Gesundheitsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 4. 
November 2014 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Dr. Andreas Köll. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Ferdinand Tiefnig, Edgar Mayer, Angela 
Stöckl, Johanna Köberl und Gerd Krusche. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Dr. Andreas Köll gewählt. 
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Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. November 2014 mit Stimmenmehrheit 
den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2014 11 04 

 Dr. Andreas Köll Friedrich Reisinger 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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